




TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

Bebauungsplan Nr. 110/7
- Gewerbegebiet Moselstraße (Bauhof)-

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 28.05.2005 Es gilt die BauNVO 1990

1. Art der baulichen Nutzung

Im Gewerbegebiet sind von den gemäß § 8 Abs. 2 Baunutzungsverordnung (BauNVO) allgemein 
zulässigen Gewerbebetrieben aller Art die Einzelhandelsbetriebe und von den vorgesehen Aus-
nahmen gemäß § 8 Abs. 3 die unter Nr. 2 (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesund-
heitliche Zwecke) und Nr. 3 (Vergnügungsstätten) aufgeführten Nutzungen gemäß § 1 Abs. 5, 6
und 9 BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplans.

Garagen, überdachte Stellplätze, und sonstige Nebenanlagen und Lagerflächen sind gemäß § 12
Abs. 6 und § 14 BauNVO nur innerhalb der überbaubaren Flächen, den festgesetzten Flächen
und auf der nicht überbaubaren Fläche in Richtung Lövelinger Weg zulässig.

2. Maß der baulichen Nutzung

Gemäß § 23 Abs. 3 BauNVO ist ein Vortreten von Gebäudeteilen bis zu 50 cm über die Bau-
grenze zulässig.

Gemäß § 16 Abs. 3 BauNVO ist die Höhe der baulichen Anlagen auf maximal 55 m über NN
festgesetzt. Im Bereich unter der Hochspannungsfreileitung und deren Schutzstreifen (2 x 18 m)
ist zusätzlich die Zustimmung des Netzbetreibers einzuholen.

3. Immissionsschutz

Gemäß § 9 Abs. 1 Ziff. 24 Baugesetzbuch (BauGB) sind besondere bauliche Vorkehrungen zum
Schutz vor Lärmbelästigungen im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes vorgeschrieben:

In den markierten Bereichen liegen die straßen- und bahnzugewandten Fassaden im Lärmpegel-
bereich V gem. DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das
resultierende Schalldämmmaß R'Wres für Außenbauteile mindestens 40 dB betragen, bei max.
40% Fensterflächenanteil entspricht dies für Büroräume der Fensterschallschutzklasse 3.

Alle übrigen Fassaden von Gebäuden im Plangebiet liegen im Lärmpegelbereich IV gemäß
DIN 4109 Schallschutz im Hochbau. Zum Schutz der Aufenthaltsräume muss das resultierende
Schalldämmmaß R'w, res für Außenbauteile mindestens 35 dB betragen, dies entspricht bei max.
40% Fensterflächenanteil für Büroräume der Fensterschallschutzklasse 2.

Ausnahmen von den Festsetzungen können zugelassen werden, soweit durch einen anerkannten
Sachverständigen nachgewiesen wird, daß geringere Maßnahmen ausreichen.

Zum Schutz der außerhalb des Plangebiets liegenden Wohngebiete wird das Gewerbegebiet
gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 2 BauNVO wie folgt gegliedert:

Unzulässig sind alle Anlagen der Abstandsklassen I bis V der Abstandsliste zum Runderlaß des
Ministers für Umwelt. Raumordnung und Landwirtschaft NRW vom 2.04.1998 - MBI. NRW 1998
S. 744 und Anlagen mit einem ähnlichen Störgrad.

In einem Abstand bis zu 200 m zur nächstgelegenen Wohnbebauung sind darüber hinaus auch
alle Anlagen der Abstandsklasse VI der o.g. Abstandsliste und Anlagen mit ähnlichem Störgrad
nicht zulässig.



Ausnahmsweise können Anlagen der nächst höheren Abstandsklasse zugelassen werden, wenn
im Einzelfall die Einhaltung entsprechend niedriger Immissionswerte nachgewiesen wird oder
wenn nach neuen Erkenntnissen der Störgrad eine Verringerung des Abstandes zulässt.

4. Beseitigung von Niederschlagswasser

Gemäß § 51a Landeswassergesetz NRW in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB ist das anfallende
Niederschlagswasser der Dachflächen über die zentrale Versickerungsanlage zu beseitigen. Die
Versickerung bedarf der wasserrechtlichen Erlaubnis.

Das Niederschlagswasser der befestigten Flächen ist über einen Stauraumkanal in das öffent-
liche Kanalnetz einzuleiten.

5. Ökologische Maßnahmen

Gemäß § 9 Abs. 1 Nrn. 20 und 25 Baugesetzbuch (BauGB) sind folgende Maßnahmen fest-
gesetzt:

5.1. PRIVATE FLÄCHEN (Ausgleichsmaßnahmen für private Baumaßnahmen)

20% der nicht überbaubaren Fläche ist mit einer strukturreichen Mischvegetation aus heimischen
Laubbäumen, Sträuchern und bodendeckender Bepflanzung dauerhaft zu begrünen. Je 150 qm
nicht überbaubarer Fläche ist ein Laubbaum II. Ordnung (Baumarten: z.B. Eberesche, Feldahorn,
Hainbuche / Stammumfang min. 20 cm) zu pflanzen oder je 250 qm ein Laubbaum I. Ordnung
(Baumarten: z.B. Ahorn, Eiche, Esche, Linde / Stammumfang min. 20 cm).

An den Grundstücksgrenzen sind Hecken mit drei Pflanzen je lfd. Meter, Pflanzhöhe min. 120
cm, der Gehölzarten Eibe, Feldahorn, Hainbuche, Liguster, Rotbuche, Schlehe oder Weißdorn,
anzulegen und dauerhaft in einer Breite von min. 50 cm und einer Höhe von min. 1,80 m zu
erhalten. In Abhängigkeit der Platzverhältnisse können auch freiwachsende Strauchhecken
heimischer Arten angelegt werden.

Garagen und sonstige Nebenanlagen (insbesondere Mauern und Zäune etc.) sind fachgerecht
mit geeigneten Rank- und Kletterpflanzen zu begrünen und dauerhaft zu erhalten. Zur Ein-
grünung geeignet sind: Blauregen, Efeu, Kletterhortensie, Waldrebe oder Wilder Wein.

Werden Tiefgaragen errichtet, so sind diese mit min. 0,8 m Substrataufbau vollständig zu über-
decken und mit Wiese sowie je 100 qm Dachfläche mit 3 Großsträuchern oder 1 Baum II. Ord-
nung der o.g. Arten zu begrünen. Der Substrataufbau muss Anschluss an den umgebenden
"gewachsenen" Boden erhalten.

5.2. ÖFFENTLICHE FLÄCHEN (Ausgleichsmaßnahmen für öffentliche Verkehrsflächen)

Zwischen neuem Eselspfad und südlicher Grenze Bauhof und im Bereich der neuen Böschungen
entlang der Carl - Diem - Straße ist eine standortgerechte Gehölzpflanzung aus Sträuchern und
Bäumen anzulegen. Je 2 qm ist ein Strauch in Anlehnung an die potentielle natürliche Vegetation
zu pflanzen. In die Pflanzungen sind je 250 qm 1 Baum I. Ordnung und II. Ordnung als Stamm-
busch / Hochstamm mit Stammumfang min. 18 cm und einer Höhe von min. 200 cm zu pflanzen.
Entlang der Wegeränder sind 1 m bis 3 m breite Wiesensäume anzulegen.

Die zentrale Versickerungsmulde (Versickerung Dachwasser) ist mit flachen Ufern und einer
Pflanzung mit standortgerechten Gehölzen anzulegen. Die Pflanzung ist feldgehölzartig in Grup-
pen mit Bäumen und Sträuchern vorzunehmen. Je 2 qm ist ein Strauch zu pflanzen. Je 250 qm
Pflanzfläche ist ein Baum mit Stammumfang von min. 18 cm zu pflanzen. Eine notwendige Zaun-
anlage ist 1,50 m hinter die Grundstücksgrenze zu setzen und von außen mit Rankgewächsen
und Gehölzen einzugrünen und dauerhaft zu erhalten (Arten siehe 5.1).

Unter der Hochspannungsleitung sind die Wuchsbeschränkungen zu beachten.

Zwischen dem Gewerbegebiet und dem neu verlegten Lövelinger Weg am Bahndamm ist der
vorhandene Gehölzbestand zu erhalten und langfristig zu sichern. Lücken sind durch Neuan-
pflanzungen mit Arten der potentiellen Vegetation in o.g. Qualität zu schließen.



5.3. AUSGLEICHSFLÄCHE für private Baumaßnahmen außerhalb des Bebauungsplanes.
(Gemarkung Grefrath, Flur 7, Flurstück 125):

Die Fläche in einer Größe von 27.694 qm ist mit standortgerechten Laubgehölzen zu bepflanzen
und als Wald zu entwickeln.

5.4. ERHALT DER WALDFLÄCHEN

Die festgesetzte Waldfläche ist zu erhalten und langfristig als Wald zu sichern. Bei Beleuchtung
des Weges ist dieser mit Lampentypen mit geringer Lockwirkung auf nachtaktive Insekten auszu-
statten.

6. Örtliche Bauvorschriften

Gem. § 86 Bauordnung Nordrhein - Westfalen in Verbindung mit § 9 Abs. 4 BauGB sind folgende
örtliche Bauvorschriften festgesetzt:

- Einfriedungen -
Als äußere Einfriedungen sind bis zu 2,00 m hohe Zaunanlagen zulässig. Die Zaunanlagen sind
1,50 m hinter die Grundstücksgrenze zu setzen und von außen mit Rankgewächsen und Gehöl-
zen einzugrünen und dauerhaft zu erhalten (Arten siehe 5.1).

- Grundstücksgrenzen -
Die Grundstücke sind so zu gestalten, dass an den Grenzen keine Höhenversprünge entstehen
und keine Stützmauern und Absturzsicherungen notwendig werden.

7. Hinweis

In dem Bereich zwischen dem jetzigen Eselspfad (Stand Mai 2004) und der Böschung der der
Bundesautobahn A 57 liegen Hinweise auf eine Überschreitung von Vorsorgewerten gemäß
Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV) vor. Daher sollte der Mutterboden, der im Zuge von
Baumaßnahmen in diesem Bereich bewegt wird, an Ort und Stelle wieder eingebaut werden.
Andernfalls muss die Besorgnis einer schädlichen Bodenveränderung durch Bodenuntersuchung
ausgeräumt werden. Das Auf- und Einbringen von Bodenmaterial, dass Vorsorgewerte gemäß
BBodSchV überschreitet, auf nicht vorbelasteten Böden ist gemäß § 1 Abs. 2 Landesboden-
schutzgesetz NW (LBodSchG NW) (Vorsorgegrundsätze) zu vermeiden.




